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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz
Abstimmung vom 9. Juni 1996

Beteiligung: 31,3%
Ja: 544 630 (39,4%)
Nein: 837 990 (60,6%)

Parolen:
- Ja: FDP (8*), SP, CVP (3*), LP, EVP; SGB, CNG.
- Nein: SVP (1*), FP, SD, LdU (1*), EDU; Vorort, SGV.
- Stimmfreigabe: GP, PdA.

* Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Das Resultat fiel mit einem Nein-Stimmenanteil von rund 60% deutlich aus. Nur gerade
in den Kantonen Genf, Neuenburg und Waadt stimmte das Volk der Vorlage zu. Am
wuchtigsten war die Ablehnung in den kleinen ländlichen Kantonen der Zentral- und
Ostschweiz, aber auch die stark industrialisierten Mittellandkantone Aargau und
Solothurn steuerten Nein-Anteile von über 70% bei. Die Vox-Analyse bestätigte, dass
sich die Gegner vorwiegend an den Staatssekretären und dabei vor allem an den
dadurch entstehenden Kosten gestört hatten. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.06.1996
HANS HIRTER

Bundesverwaltung - Personal

Die Differenzbereinigung beim neuen Bundespersonalgesetz konnte in der
Frühjahrssession abgeschlossen werden. Der Nationalrat stimmte dem Ständerat in den
meisten strittigen Punkten zu, insbesondere auch bei dem von der Linken bekämpften
Beschluss, dass bestimmte Personalkategorien gemäss Obligationenrecht angestellt
werden können. In der Schlussabstimmung wurde das neue Gesetz vom Nationalrat mit
112:51 und vom Ständerat mit 36:5 Stimmen angenommen. Dagegen votiert hatten die
Fraktionen der SP und der Grünen, wobei sich im Nationalrat elf SP-Abgeordnete aus
der Deutschschweiz der Stimme enthielten. Der Bundesrat gab zudem eine
Stellungnahme zu den im Vorjahr von der GPK-NR gemachten Empfehlungen für die
Nebenerwerbstätigkeit von Bundesangestellten ab.

Noch vor Abschluss der parlamentarischen Beratungen kündigte der VPOD das
Referendum an. Zusammen mit der Dachorganisation Föderativverband des Personals
öffentlicher Dienste ergriff er dieses dann auch und reichte es mit gut 87'000
Unterschriften ein. Unterstützung hatte er beim SGB und bei der SP gefunden.

Die Abstimmungskampagne vermochte keine grossen Wellen zu werfen. Dies war nicht
nur in der Deutschschweiz so, wo die meisten Kantone für ihre Angestellten bereits
früher ähnliche neue Regeln eingeführt hatten, sondern auch in der Westschweiz, wo
analoge Bestrebungen in einigen Kantonen zu heftigen Protesten des Personals geführt
hatten. Wie in der Deutschschweiz empfahlen auch in der Romandie sämtliche
bürgerlichen Parteien und auch die Redaktionen der massgeblichen Zeitungen ein Ja.
Gegen die Reform kämpften neben dem SGB und seinen Verbänden und der SP auch
noch die Grünen (ausser die Sektion des Kantons Zürich), die Schweizer Demokraten
und die PdA. Für die Gewerkschaften war dieses Gesetz ein Signal für den Sozialabbau
nicht nur für das Personal des Bundes und seiner Betriebe (namentlich Post und SBB)
sondern für alle Beschäftigten. Zudem sei durch die Flexibilisierung der
Arbeitsbedingungen die Qualität und sogar die Existenz der öffentlichen Dienste (sog.
Service public) gefährdet. Im speziellen kritisiert wurden die mit der Aufhebung des
Beamtenstatus gelockerten Kündigungsbestimmungen und die Einführung von
Leistungslohnkomponenten. Höhepunkt der Nein-Kampagne war eine am 4. November
vom SGB in Bern organisierte Demonstration gegen Lohnabbau und gegen das
Bundespersonalgesetz mit rund 20'000 Teilnehmenden. Die Gewerkschaftsfront war
aber nicht geschlossen. Der CNG und auch der Bundespersonalverband sprachen sich

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.11.2000
HANS HIRTER
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für eine Annahme des Gesetzes aus, welches ihrer Meinung nach eine modernere
Personalpolitik des Bundes und vor allem auch die Einführung einer echten
Sozialpartnerschaft mit Gesamtarbeitsverträgen erlaubt. In diesem Verband, der auch
zum Föderativverband gehört, sind vor allem Angestellte der allgemeinen
Bundesverwaltung organisiert. Zum ersten GAV des SBB-Personals siehe hier.

Die Volksabstimmung vom 26. November ergab eine Zweidrittelsmehrheit für das
neue Gesetz. Einzig in den Kantonen Jura und Tessin überwogen, allerdings knapp, die
Neinstimmen. Die Zustimmung fiel im Kanton Zug mit 78% am klarsten aus, in den
meisten anderen Deutschschweizer Kantonen waren es etwas über 70%. Wesentlich
knapper erfolgte die Annahme in den französischsprachigen Kantonen (50-60%). Das
Wallis verdankte seine knappe Mehrheit den zustimmenden deutschsprachigen
Bezirken.

Bundespersonalgesetz
Abstimmung vom 26. November 2000

Beteiligung: 41,5%
Ja: 1 253 997 (66,8%) 
Nein: 622 381 (33,2%)

Parolen:
– Ja: FDP, CVP, SVP, LP, EVP, EDU, CSP, Lega; Economiesuisse (Vorort), SGV, SBV, CNG,
Angestelltenverbände. 
– Nein: SP, GP (1*), SD, PdA; SGB.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Vox-Analyse ergab, dass auch eine Mehrheit der Sympathisanten der SP und des
SGB dem neuen Gesetz zugestimmt hatte, wobei in diesem Lager der bereits im
Parlament festgestellte Graben zwischen Französisch- und Deutschsprachigen von der
Basis bestätigt wurde. 2

Organisation der Bundesrechtspflege

In der Volksabstimmung vom 12. März hiessen die Stimmberechtigten mit sehr
deutlichem Mehr die im Vorjahr vom Parlament verabschiedete Justizreform gut.
Nachdem die beiden am meisten umstrittenen Punkte, die Zugangsbeschränkungen
und die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit vom Parlament massiv entschärft
resp. eliminiert worden waren, gab es kaum mehr Opposition gegen die Vorlage. Keine
nationale Partei gab die Nein-Parole aus; lediglich die relativ unbedeutenden
Kantonalsektionen der SVP in Genf und im Wallis lehnten die Reform ab.

Das Verdikt fiel mit einem Ja-Stimmenanteil von 86 Prozent sehr deutlich aus; nicht ein
Kanton hatte sich dagegen ausgesprochen. Am klarsten fiel die Annahme in Genf mit 92
Prozent, am knappsten im Wallis mit 71 Prozent aus.

Justizreform
Abstimmung vom 12. März 2000

Beteiligung: 41,9%
Ja: 1'610'107 (86,4%) / 20 6/2 Stände
Nein: 254'355 (13,6%) / 0 Stände

Parolen:
– Ja: SP, FDP, CVP, SVP (2*), GP, LP (1*), EVP, FP, SD, EDU, PdA, CSP; Economiesuisse
(Vorort), SGB, CNG.
– Nein: -
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.03.2000
HANS HIRTER
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Gemäss der VOX-Analyse zur Justizreform (Abstimmung vom 12. März 2000) fand die
Justizreform neben den vier zur Abstimmung stehenden Volksinitiativen
(«Beschleunigung der direkten Demokratie», «für menschenwürdige Fortpflanzung»,
«Verkehrshalbierung» und «gerechte Vertretung der Frauen in den Bundesbehörden»)
kaum Beachtung. Dies war wohl auch der Grund dafür, dass 49 Prozent der Befragten
keine Angaben zum Inhalt der Vorlagen machen konnten. Zudem fielen auch die Motive
für das Ja recht schwammig aus («wichtig, richtig, sinnvoll»; «es braucht
Veränderungen»), vielfach wurden als Begründung für ein Ja auch Empfehlungen von
Behörden und Parteien vorgebracht. In der Nachbefragungsanalyse zeigten sich zudem
keinerlei soziale oder politische Merkmale, hinsichtlich derer sich die Ja- und die Nein-
Stimmenden voneinander unterscheiden liessen. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.05.2000
MARC BÜHLMANN

Volksrechte

In der Volksabstimmung vom 27. September waren Volk und Stände damit
einverstanden, auf die 2003 in die Verfassung aufgenommene allgemeine
Volksinitiative wieder zu verzichten. Eine Kampagne fand nicht statt; gegen die
Streichung ausgesprochen hatten sich nur die Lega und die PdA. Das Resultat fiel mit
einem Ja-Stimmenanteil von 67,9% (1 307 237 Ja gegen 618 664) und keinem einzigen
ablehnenden Kanton deutlich aus.

Abstimmung vom 27. September 2009

Beteiligung: 40,4%
Ja: 1 307 237 (67,9%) / 20 6/2 Stände
Nein: 618 664 (32,1%) / 0 Stände

Parolen:
– Ja: SVP, SP, FDP (1)*, CVP (2)*, GP (1)*, EVP, BDP, GLP, CSP, EDU (1)*, FPS, SD; SGV, SBV,
Travail.Suisse.
– Nein: Lega, PdA.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2009
HANS HIRTER

Die VOX-Analyse zur Abstimmung über die allgemeine Volksinitiative vom 27.
September 2009 zeigte für die Abstimmung, die praktisch ohne vorgängige Kampagne
durchgeführt worden war, wenig verwunderliche Resultate. Mehr als 50 Prozent der
Teilnehmenden konnten keine substantielle Antwort auf die Frage geben, worum es bei
der Abstimmung überhaupt ging. Politische Merkmale, also die Parteiensympathie oder
die Links-Rechts-Verortung, spielten keine Rolle für den Abstimmungsentscheid.
Allerdings zeigte sich das Regierungsvertrauen als erklärungskräftig. Die Autoren der
VOX-Studie führten dies darauf zurück, dass in Ermangelung anderer «Elitesignale» die
Empfehlung des Bundesrats als einzige «Entscheidhilfe bei der Meinungsbildung»
gedient habe. Eine weitere Stütze für diese Schlussfolgerung dürfte die
«aussergewöhnlich hohe Zahl» von Befragten sein, die ihren Stimmentscheid mit der
Empfehlung von Parlament und Regierung begründeten. Dass die Befragten
vergleichsweise schlecht informiert waren, zeigte sich mitunter daran, dass mehr als
ein Fünftel der befragten Nein-Stimmenden nicht mehr wussten, weshalb sie Nein
gestimmt hatten, und dass sehr viele Befragte die vorgelegten Argumente nicht
bewerten konnten (also mit «weiss nicht» antworteten). Die Autorenschaft der VOX-
Analyse fasste zusammen, «dass infolge eines hohen Desinteresses und eines fehlenden
Abstimmungskampfes die StimmbürgerInnen vom Entscheidmaterial überfordert
waren». 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.11.2009
MARC BÜHLMANN
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Wahl- und Abstimmungsverfahren

In seiner Botschaft zum revidierten Bundesgesetz über die politischen Rechte schlug
der Bundesrat fünf hauptsächliche Neuerungen vor, die insbesondere die Organisation
der Nationalratswahlen betreffen, die aufgrund der zunehmenden Kandidierenden-
und Listenzahl sowie der wachsenden Zahl an Wahlberechtigten immer komplexer
geworden sei: (1) Unzulässige Doppelkandidaturen sollen auch nach der Meldefrist noch
gestrichen werden können. (2) Diese Meldefrist wird auf den August des Wahljahres
konzentriert, damit das Wahlmaterial spätestens vier Wochen vor dem Wahltag verteilt
werden kann. (3) Für die Erstellung einer Panaschierstatistik, die auf hohes Interesse
stösst, soll eine Gesetzesgrundlage geschaffen werden. (4) Ein weiterer
Revisionsvorschlag betraf die Nachzählung bei Volksabstimmungen, die auch bei sehr
knappen Ergebnissen nur dann angewendet werden soll, wenn Unregelmässigkeiten
glaubhaft gemacht werden können. Dieser Vorschlag war die Umsetzung einer
parlamentarischen Initiative von Rudolf Joder (svp, BE). (5) Zudem war eine
Gesetzesgrundlage vorgesehen, mit der Stimmberechtigte Urnengänge beobachten
sollten, um solche Unregelmässigkeiten zu melden. Weil die weiteren Vorschläge
(Differenzierung von Sammelfristen bei fakultativen Referenden zwischen Sammlung
und Stimmrechtsbescheinigung, gehashte (verschlüsselte) AHV-Nummern für
Nationalratskandidierende, Streichen der Berufsangabe von Kandidierenden) in der
Vernehmlassung auf Widerstand gestossen waren, nahm sie der Bundesrat in seiner
Botschaft nicht weiter auf. 

Als Erstrat beugte sich der Nationalrat über die Revision. Eintreten war unbestritten. Zu
diskutieren gab hingegen ein Antrag einer links-grünen Minderheit für einen
Automatismus für Nachzählungen – ein Punkt, der auch vom Bundesgericht so angeregt
worden war: Eine Nachzählung solle immer dann stattfinden, wenn die
gesamteidgenössische Differenz weniger als 0,1 Prozent betrage und das Ständemehr
durch Kantone mit deutlichen Entscheiden nicht bereits erreicht sei. Bisherige Lesart
des Bundesgerichtes war, dass ein sehr knappes Resultat immer auch eine
Unregelmässigkeit darstelle; allerdings sei vom Gesetzgeber zu präzisieren, was 'knapp'
sei. Die bürgerliche Ratsmehrheit liess sich allerdings nicht überzeugen und stimmte
für den bundesrätlichen Vorschlag und gegen einen Automatismus. Auf mehr
Unterstützung stiess ein Einzelantrag Marianne Streiff (evp, BE), der verlangte, dass auch
Unterlisten einer bei der Bundeskanzlei registrierten Partei von der Pflicht befreit
werden, mit der Einreichung des Wahlvorschlages auch noch Unterschriften von
Stimmberechtigten beilegen zu müssen. Zu diskutieren gab schliesslich, wie mit
überzähligen Namen auf einer Liste umgegangen werden soll. Der Antrag der
Kommissionsmehrheit, die lediglich mit Stichentscheid zustande gekommen war, wollte
in jenem Fall, in dem auf einer Liste mehr Namen vermerkt wurden als der Kanton Sitze
hat, die handschriftlich hinzugefügten Namen streichen, um die Kandidierenden auf
den hinteren Listenplätzen nicht zu bestrafen. Die Minderheit, die dem Vorschlag des
Bundesrates folgen wollte und sich letztlich durchsetzte, pochte hingegen auf die
Überlegung, dass der Wählerwille handschriftlich eher hervortrete und deshalb die
untersten gedruckten Namen auf einer Liste gestrichen werden sollen. Obwohl der
Bundesrat die Idee der Differenzierung der Sammelfristen nicht mehr in die Botschaft
aufgenommen hatte, plädierte eine Ratsminderheit für die Gültigkeit von
Unterschriften, die während der Sammelfrist eingereicht, aber erst nach der
Sammelfrist beglaubigt bei der Bundeskanzlei eintreffen. Das Hauptargument, das auf
der vorjährigen Diskussion um die Versäumnisse einzelner Gemeinden bei den letztlich
nicht zustande gekommenen Referenden gegen Doppelbesteuerungsabkommen
beruhte, war die Einschränkung des Referendumsrechts, wenn eine Unterschrift zwar
fristgerecht zustande käme, die Post oder eine Gemeinde aber zu langsam arbeite. Jene
Parteien, die mit Unterschriftensammeln Erfahrungen haben, stimmten diesem
Minderheitsantrag mehrheitlich zu: die SVP, die SP und die GP sagten mit 110 zu 76
Stimmen Ja. Gestrichen wurde dafür der Vorschlag des Bundesrates für eine
Beobachtung von Urnengängen durch Stimmberechtigte. Der so doch recht stark
abgeänderte Entwurf wurde mit 175 Stimmen einstimmig gutgeheissen. 

Der Ständerat beriet das Geschäft in der Sommersession. Wie die Mehrheit des
Nationalrates wollte auch die kleine Kammer keinen Automatismus für Nachzählungen
bei knappen Volksentscheiden. Nur ganz knapp verzichtete die kleine Kammer darauf,
wie ursprünglich vorgesehen die Berufsangaben der Kandidierenden bei den
Nationalratswahlen zu streichen. Die Kommissionsmehrheit argumentierte vergeblich,
dass es praktisch unmöglich sei, zu überprüfen, ob die Angaben auch wirklich
stimmten. Auch den Antrag Streiff (evp, BE) und den Vorschlag, die vorgedruckten und
nicht die handschriftlichen Namen auf einer Liste mit zu vielen Kandidierenden zu

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2014
MARC BÜHLMANN
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streichen, hiess die kleine Kammer entsprechend den Vorschlägen der
Volksvertreterinnen und Volksvertreter gut. Sie schuf allerdings auch einige
Differenzen. So wurde ein Einzelantrag Ivo Bischofberger (cvp, AI) angenommen, der die
Voranmeldepflicht der Kandidierenden für Majorzkantone streichen wollte. Die Pflicht
zu Voranmeldungen mache in Einerwahlkreisen keinen Sinn. Zudem stellte sich der
Ständerat gegen die Differenzierung von Sammel- und Einreichefrist bei Volksbegehren.
Die kleine Kammer wollte vielmehr die Komitees in die Pflicht nehmen, die genügend
Zeit für die Einholung der Beglaubigungen einplanen müssten. Der in der Zwischenzeit
von der Bundeskanzlei ausgearbeitete Leitfaden für die Gemeinden und der Vorschlag
des Bundesrates, die Komitees gesetzlich zu verpflichten, die Unterschriftenlisten
laufend und nicht erst kurz vor Ablauf der Sammelfrist einzureichen, wurden begrüsst.
Damit lag die gleiche Differenz zwischen den Räten vor wie bei der 2012 von der SPK-NR
eingereichten Motion, die ebenfalls eine Differenzierung der Fristen gefordert hätte
und vom Nationalrat angenommen, vom Ständerat aber abgelehnt worden war. Weiter
schuf der Ständerat einen neuen Absatz, mit dem die im Nationalrat unbestrittene
Verlängerung der Fristen für die Ansetzung von Volksinitiativen nicht generell, sondern
nur in Wahljahren, dann aber um sechs Monate möglich sein soll. Schliesslich setzte
sich der Ständerat für die im Nationalrat abgelehnte Idee der Beobachtung von
Urnengängen ein. Auch der Ständerat hiess den so veränderten Entwurf einstimmig
gut.

In der ersten Runde der Differenzbereinigung gab der Nationalrat zumindest teilweise
nach. Er lenkte ein bei der Diskussion um die Differenzierung der Sammelfristen, die
letztlich auf eine Verlängerung der bisherigen Referendumsfrist von 100 Tagen
hinausgelaufen wäre. Die grosse Kammer unterstützte auch die Idee der Verpflichtung
der Komitees, gesammelte Unterschriften laufend für die Beglaubigung in den
Gemeinden einzureichen. Umgeschwenkt war hier die SVP, bei der die Mehrheit nun für
den Vorschlag des Ständerates stimmte. Zustimmung gab es in der grossen Kammer
auch für die Berücksichtigung der Besonderheiten der Einerwahlkreise und die
Fristverlängerung für die Behandlung von Volksinitiativen in Wahljahren. Allerdings
beharrte der Nationalrat auf seiner Ablehnung gegen die Beobachtung von
Urnengängen. Diese Differenz wurde dann im Ständerat knapp mit 23 zu 21 Stimmen
ausgeräumt. Die Ratsmehrheit folgte dabei der Kommissionsminderheit, die
argumentierte, dass die Beobachtung weiterhin möglich sei, aber nicht im Gesetz
verankert werden müsse. Es wäre ein Armutszeugnis, wenn die Vorlage aufgrund dieser
geringen Differenz noch scheitern würde. In den Schlussabstimmungen wurde das neue
Bundesgesetz im Nationalrat mit 172 zu 0 (bei 26 Enthaltungen aus der SP- und der GP-
Fraktion) und im Ständerat mit 38 zu 4 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) angenommen. 7
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